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Fre i ste I I ungsbesche id
für 2O?O bis 2022 zur

Körperschaftsteuer
und Gewerbesteuer

Feststel lung
umfang der sielJerbefretung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. I Kstc von der Körperschaftsteuer befreit.
Sie ist nach § 3 Nr. 6 Gewstc von der Gewerbesteuer befreit.
Hinueise zu steuenbegünst i gten Z[ecken
Die Körperschaft fördert im sinne der ss 51 ff.
gemeinnützige zwecke:

AO ausschließIich und unnittelbar folgende

- Förderung des öffentlichen cesundheitswesens und
der öffentlichen cesundheitspflege (s sz nos. 2 satz I Nr. 3 ao)- Förderung der Erziehuns (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO)- Förderung der Volks- und B€rufsbi ldung
einschließlich der studentenhilfe (§ 52 Abs.2 satz 1 Nr. 7 Ao)

Hinweis zur Ausstel lurg vor Zuwendungsbestät igungen
Die Körperschaft ist berechtigt' für spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werden, zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem vordruck (s 50 Abs. I EstDt) auszu-
stellen. Die antlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter https://wyvt.fornulare-bfinv.de ats ausfüllbare Formulare zur verfügung.

Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge zuwendungsbestätigungen nach artlich vorge-
schriebenen Vordruck (S SO aOs. 1 EstDV) auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
renn das Datuß dieses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Fristist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen Zusendungsbestätigunpn und fehlveruendeten Zuwendungen
Tler vorsätzlich oder grob fahrlässig eine uniichtige zuwendungsbestätigung aüsstellt oder veran-
lasstr dass zuwendungen nicht zu den in der zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene steuer. Dabei wird die entgangene Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal ni{ 152 der zuwen-
dung angesetzt (§ 10b Abs. 4 Estc, § g Abs. 3 KstG, § g Nr. 5 Gewstc).

Hi nt9ei se zuil Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2027 zufließen, reicht für die Abstandnahne von Kapital-ertragsteuerabzugnach§44aAbs.4undTSatzlNr.lsouieAbs.4bSatzlNr.3undAbs.l0
Satz 1 Nr. 2 EStG die vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer Kopie dieses Bescheides
au§. Das Gleiche gilt bis zum o. a. zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 satz 1 Nr. 3 Estc durch das depotführende Kredit-, Finanzdienstleistüngs- oder
Wertpapierinstitut.
Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfallen, für den die aetröiung von der Köröerschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Annerkungen
Bitte beachten sie, dass die Inanspruchnahne der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - Sgf. im Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche ceschäf{stünrung muss auf die aüsschließIiche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten zwecke gerichtet sein und die Bestinmungen der
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (aufstellung der Einnahmen und ausgab-
en, Tätigkeitsbericht, vernögensübersicht nit Nachweisen über Bildung ünd Entwicklung der Rüc[-
lagen) nachgewiesen werden (s 69 AO)
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Fi nanzkasse ltlünchen
Postfach 1155, 84442 lrlühldorf
Te l . : 089 '1252- 631 5

Ueitere Infornationen auf der Ietzten Seite oder in
Internet unter wurr. f lhanzamt.bayern.de

Kreditinstitut:
BBk l,lünchen
rBAN DE05 7000 0000 0070 0015
BayernLB llünchen
IBAN DE37 7005 0000 0000 0249
UniCred i t Bank- HypoVerei nbk
IBAI{ DE78 7002 0270 0000 0801
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Er läuterungen
Eler Zweck wurde entsprechend der gültigen satzung korrigiert

Seite 2

Dieser Festsetzung liegen Ihre (an 10.06.2023 um l6:31:O6 Uhr) in authentifizierter Form übernit-
telten Daten zugrunde.

Rechtsbehe I fsbe lehrung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verx,altungsakte können mit den Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei den vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstel le
schriftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dori zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossenr soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetztr se§€n den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
KIage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Eirispruchs beträgt einen lllonat.
Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an den lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe nit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirktr €S S€i denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Datenschutzh i nuei s
Infornationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem al lgeEelnen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Infornationsschreiben finden Sie unter x,r,w.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihren Finanzant.

ueitere Infornationen

Öffnungszei ten:

Itto-Mi 7:3O- 16:0O, Do. 10- 18r Fr.7:30- l2:30

Nahverkehrsanb i ndung :
Katharina-von-Bora-Str. 4: S-Bahn: Station Stachus -lran 27t Station Ottostr.
U-Bahn (t-inie 2): Station Königsplatz


